
Merk-Blatt über Revisions-Anträge 

Wenn Sie eine Behinderung  
wegen Contergan haben. 

Und deshalb Geld von der Contergan-Stiftung 

bekommen: 

Sie können einen Revisions-Antrag stellen. 

Das sagt ein Gesetz. 

Revision ist schwere Sprache. 

Das heißt in Leichter Sprache: 

Über-Prüfung. 

Wenn Sie den Antrag stellen:  

Die Contergan-Stiftung über-prüft 

Ihre Schadens-Punkte. 

Und sie entscheidet:  
Ob Sie genug Geld bekommen. 

Oder ob Sie vielleicht mehr Geld  

bekommen müssen. 
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Sie können einen Über-Prüfungs-Antrag stellen: 

Wenn Sie eine Behinderung haben. 

Und die Behinderung war früher kein 

Contergan-Schaden. 

Aber: Es gibt neue Beweise für 

den Schaden. 

Zum Beispiel: Ein Schreiben vom Arzt. 

Das heißt auch: Attest. 

Wichtig: 
Wenn Sie einen Über-Prüfungs-Antrag 

stellen möchten: 

Sie haben nur 3 Monate Zeit. 

Die Zeit zählt ab einem bestimmten Tag. 

Das ist der Tag: Wenn Sie wissen:  

Sie können jetzt einen Antrag stellen. 

Zum Beispiel: Sie haben an diesem Tag  

ein neues Attest vom Arzt bekommen. 
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Sie können den Über-Prüfungs-Antrag 
so stellen 

Sie müssen einen Brief schreiben. 

An die Contergan-Stiftung. 

Das ist die Adresse: 

Geschäftsstelle des Vorstandes
der Conterganstiftung   
50964 Köln 

Sie müssen in den Brief schreiben: 

Welche Contergan-Schäden  

hat der Arzt neu fest-gestellt. 
Sie müssen auch einen Beweis in den Brief legen. 

Zum Beispiel: Ein Attest vom Arzt. 

Oder ein Röntgen-Bild. 

Sie müssen auch  

das Geschäfts-Zeichen aufschreiben. 

Das Geschäfts-Zeichen steht in den Briefen. Wenn 

Sie kein Geschäfts-Zeichen haben: 

Sie schreiben Ihr Geburts-Datum in den Brief. 

Und Sie müssen den Brief unterschreiben. 
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Das Gesetz über den Über-Prüfungs-Antrag 

Das Gesetz bestimmt: 

Sie dürfen einen Über-Prüfungs-Antrag stellen. 

Oder Sie dürfen keinen Antrag stellen. 

Das Gesetz heißt: 

Verwaltungs-Verfahrens-Gesetz. 

Im Gesetz steht: 
Wenn Sie vorher keinen Über-Prüfungs-Antrag 
stellen konnten:  

Sie müssen einen wichtigen Grund 

dafür haben. Zum Beispiel: Sie wussten vorher 

nicht von diesem Schaden. 

Das ist Paragraf 51 Absatz 2 vom Gesetz. 

Im Gesetz steht auch: 
Wenn Sie einen Über-Prüfungs-Antrag 

stellen möchten: 

Sie haben nur 3 Monate Zeit. 

Die Zeit zählt ab einem bestimmten Tag. 

Das ist der Tag: Wenn Sie wissen: Sie können jetzt 

einen Antrag stellen. 

Zum Beispiel: Sie haben an diesem Tag  

ein neues Attest vom Arzt bekommen. 

Weil: Es ist ein neuer Schaden da. 

Das ist Paragraf 51 Absatz 3 vom Gesetz. 
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Viele Menschen entscheiden über 
den Über-Prüfungs-Antrag 

Die Contergan-Stiftung schaut: 

Dürfen Sie den Antrag stellen. 

Nach dem Gesetz. 

Die Medizinische Kommission überprüft  
Ihre Schadens-Punkte. 
Und sie entscheidet:  

Sie bekommen mehr Schadens-Punkte. 

Oder Sie bekommen nicht mehr Schadens-Punkte. 

Der Vorstand von der Contergan-Stiftung 
überprüft danach: 
Ob Sie mehr Geld bekommen. 

Oder ob Sie nicht mehr Geld bekommen. 

Danach: 

Die Contergan-Stiftung schickt Ihnen 
einen Brief. 
Mit der Entscheidung. 

Das nennt man: Bescheid. 
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Wenn Sie Fragen haben: 
Sie können bei der Contergan-Stiftung anrufen. 

Die Telefon-Nummer ist 02 21 – 36 73 36 73. 

Sie können auch eine E-Mail schreiben. 

So spricht man das: i meel. 
Das ist die Adresse: 

geschaeftsstelle@contergan.bund.de 

Infos über die Contergan-Stiftung sind auch im 

Internet. 

Die Adresse ist: www.contergan-infoportal.de 
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Wer hat den Text in Leichter Sprache 
gemacht? 

büro für leichte sprache köln 

Cäsarstr. 58 

50968 Köln 

E-Mail: info@leichte-sprache-koeln.de

www.leichte-sprache-koeln.de

Wolfgang Klein und Volker Schmitz 

haben den Text auf Leichte Sprache geprüft. 

Das Zeichen für Leichte Sprache ist von 

Inclusion Europe. 

So spricht man das: in klu schen ju rop. 

Sie bekommen im Internet mehr Infos 

über Inclusion Europe. 

Das ist die Internet-Adresse: 

www.inclusion-europe.org/etr 
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